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Beschweren kannst du dich beim Prüfungsamt. Bringt nur nix. Wobei ich davon ausgehe, dass
die sich an ihre Verfahrensvorschriften für kurzfristigen Prüfer-Ausfall gehalten haben. Wenn du
hingegen das Prüfungsergebnis anfechten willst (noch dazu im Nachhinein), hast du bei mündl.
Prüfungen generell schlechte Karten. Das nächstemal einfach direkt um ne Worst-Case Note
bitten und die Wiederholung nicht mehr in den Sand setzen (aus welchen Gründen auch
immer).
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